




Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau NRW, 
Regionalniederlassung Münsterland, vom 08.06.2015 bezüglich der 5. Änderung und 
Neuzeichnung des Bebauungsplanes „Nördlich der Höpinger Straße“ im Ortsteil 
Darfeld; 
Anlage III zur EV IX/226/1 

 
 

Der Anregung, im Bebauungsplan ein Sichtfeld für die Annäherungssicht für eine Ge-

schwindigkeit von 70 km/h einzutragen, wird gefolgt. 

Der Hinweis auf die Regelungen der §§ 25 und 28 StrWG NW wird zur Kenntnis genommen. 

Ein entsprechender Hinweis wird in die Planzeichnung zum Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Beschlussempfehlung: 
 

Den Anregungen wird gefolgt. 

 

 

 


